
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 

§/Artikel/Anlage 

§ 566 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1812 

Außerkrafttretensdatum 

17.08.1999 

Text 

Ursachen der Unfähigkeit zu testiren: 

               1) Mangel der Besonnenheit; 
 

  § 566. Wird bewiesen, daß die Erklärung im Zustande der Raserey, des Wahnsinnes, Blödsinnes, oder der 
Trunkenheit geschehen sey, so ist sie ungültig. 


